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Bekanntmachung des Beschlusses der  

Zweiten Gläubigerversammlung vom 6. Februar 2026 
betreffend die 

USD 10.000.000,00 Inhaberschuldverschreibung 

WKN A3L18X – ISIN DE000A3L18X5 

gemäß § 17 Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) 
 
 

TVP Solar SA (der „Emittent“) mit Sitz in Place du Bourg-de-Four 36, 1204 Genf, Schweiz, 
Emittent der auf USD lautenden Inhaberschuldverschreibungen ISIN DE000A3L18X5, 
aufgeteilt in 100 Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 
USD 100.000,00 (jeweils eine „Schuldverschreibung“ und zusammen die 
„Schuldverschreibungen“), (die „Schuldverschreibungsinhaber“), teilt Folgendes mit. 
 
Die Zweite Gläubigerversammlung, einberufen gemäß § 9 und § 15 des SchVG, fand statt am 
6. Februar 2026 um 14:30 Uhr bei GSK Stockmann, Anton-Wilhelm-Amo-Straße 42, 
10117 Berlin, entsprechend den Vorgaben der Einladung zur Zweiten Gläubigerversammlung, 
die am 13. Januar 2026 im Bundesanzeiger und auf der Website des Emittenten unter der 
Rubrik „Press Release” (https://www.tvpsolar.com/news/) veröffentlicht wurde. An der 
Versammlung nahmen Herr Maximilian Petkovic als ordnungsgemäß bevollmächtigter 
Vertreter des Emittenten, der Notar Herr Stefan Aldag, der gemäß § 16 Abs. 3 SchVG zur 
Protokollierung von Beschlüssen bereitstand, sowie ein Vertreter der 
Schuldverschreibungsinhaber teil, die sich für die Zweite Gläubigerversammlung angemeldet 
hatten. 
 
Der Emittent gibt hiermit bekannt, dass die Schuldverschreibungsinhaber bei der Zweiten 
Gläubigerversammlung zu dem einzigen in der Einladung zur Zweiten Gläubigerversammlung 
aufgeführten Tagesordnungspunkt, namentlich „Beschlussfassung über die Änderung von 
§ 3.1 (Endfälligkeit) der Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe 
(ISIN: DE000A3L18X5) der TVP Solar SA („Anleihebedingungen“)“, mit der erforderlichen 
Mehrheit folgenden Beschluss gefasst haben: 
 

1. Änderung von § 3.1 (Endfälligkeit) der Anleihebedingungen 
§ 3.1 („Endfälligkeit“) wird wie folgt geändert und neu gefasst: 
„Endfälligkeit. Endfälligkeitstag ist der 30.06.2027 ("Endfälligkeitstag"). Die 
Schuldverschreibungen werden am Endfälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrags 
zuzüglich auf den Nennbetrag bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) ausstehender 
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder 
zurückgekauft worden sind.“ 
 
2. Fortbestand aller anderen Bestimmungen 
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Alle anderen Bestimmungen der Bedingungen bleiben unverändert und in vollem 
Umfang in Kraft. 
 
3. Wirksamkeit 
Diese Änderung tritt rückwirkend zum 30. Dezember 2025 in Kraft, nach: 
(a) Annahme durch die Schuldverschreibungsinhaber mit der gemäß § 5 Abs. 3 und 
§ 15 Abs. 3 Satz 3 SchVG erforderlichen qualifizierten Mehrheit und 
(b) technischer Umsetzung durch die Clearstream Banking AG, Frankfurt. 

 
Der Emittent teilt hiermit gemäß den Anforderungen des § 17 Abs. 2 SchVG außerdem den 
Wortlaut der ursprünglichen, durch Beschluss geänderten Anleihebedingungen mit: 
 

Ursprünglicher Wortlaut 
Endfälligkeit. Endfälligkeitstag ist der 30.12.2025 ("Endfälligkeitstag"). Die 
Schuldverschreibungen werden am Endfälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrags 
zuzüglich auf den Nennbetrag bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) ausstehender 
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder 
zurückgekauft worden sind. 

 
Genf, Schweiz, im 11 Februar 2026 
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